
Teilnahmebedingungen 
Ferienprogramme der Stadt Neu-Ulm 
(Stand 12/25) 

Die Stadt Neu-Ulm organisiert und führt eigenständig sowie in Kooperation mit 
beauftragten Trägern Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche durch. Diese 
Programme sollen eine abwechslungsreiche und förderliche Freizeitgestaltung 
bieten, die sowohl der persönlichen Entwicklung als auch dem gemeinschaftlichen 
Miteinander dient. Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen regeln die 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Teilnahme an 
diesen Angeboten. 

Mit der Anmeldung des Kindes bzw. dessen Teilnahme erkennen Sie die hier 
aufgeführten Bedingungen an. 

1. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder aus dem Stadtgebiet Neu-Ulm inkl. Neu-Ulmer 
Stadtteilen. Die bei den Veranstaltungen angegebenen Altersgrenzen sind 
verbindlich. Kinder müssen zum Beginn der Teilnahme bereits eingeschult sein und 
auf Nachfrage eine Schulbescheinigung vorlegen können. 

Sollten Restplätze zur Verfügung stehen, sind uns darüber hinaus auch Kinder 
willkommen, die ihre Ferien bei Freunden oder Verwandten in Neu-Ulm verbringen 
(sog. Gast- oder Ferienkinder). Gleiches gilt auch für Kinder aus den umliegenden 
Gemeinden. Eltern / Kinder, die nicht aus Neu-Ulm sind, können sich ab dem 
1.Februar jeden Jahres registrieren. 

2. Pädagogische Hinweise / Verhaltenskodex 

Um einen harmonischen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten, möchten wir 
Sie bitten, Ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass den Aufforderungen des 
Betreuungspersonals Folge zu leisten ist. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle 
einer fortgesetzten oder mutwilligen Störung durch ein Kind, dieses unter Angabe 
von Gründen von einer weiteren Teilnahme auszuschließen. Sollte eine solche 
Situation eintreten und keine Verbesserung möglich sein, behalten wir uns 
außerdem vor, die Eltern zu benachrichtigen, damit diese ihr Kind abholen 
müssen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während der Veranstaltung unter der von 
Ihnen angegebenen Notfall-Telefonnummer jederzeit erreichbar sind. 

3. Fotoerlaubnis 
Im Rahmen der Veranstaltungen kann es vorkommen, dass Ihr Kind fotografiert 
wird. Bei der Registrierung haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, ob Sie die 
Erlaubnis zur Veröffentlichung dieser Fotos auf der Website www.neu-ulm.de 

http://www.neu-ulm.de/


sowie in den sozialen Medien der Stadt Neu-Ulm oder des freien Trägers 
(Facebook, Instagram) erteilen. Diese Erlaubnis kann jederzeit von Ihnen 
widerrufen werden. Selbstverständlich werden alle datenschutzrechtlichen 
Vorgaben (DSGVO) dabei strikt eingehalten. 
 

4. Organisatorische Hinweise / Versicherung 

 
Bitte geben Sie Ihren Kindern die in den jeweiligen Veranstaltungsbeschreibungen 
aufgeführten Utensilien mit. Denken Sie darüber hinaus an passende 
Regenbekleidung oder Sonnenschutz sowie an eine Brotzeit und Getränke. 
Für einige Veranstaltungen stehen zusätzliche Informationen und Formulare als 
Download unter den jeweiligen Programmpunktinformationen bereit. Diese sind 
unbedingt zu beachten! Änderungen im Programmablauf und Terminänderungen 
sind vorbehalten. 

Die Stadt Neu-Ulm haftet nicht für Unfälle, aber setzt alles daran, potenzielle 
Gefährdungen auszuschließen. Die Stadt Neu-Ulm schließt eine Gruppen-
Unfallversicherung ab. Weder die Stadt Neu-Ulm noch der Veranstaltungsträger 
übernehmen jedoch die Haftung für Schäden, die durch mutwilliges Verhalten 
eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin entstehen. Gleiches gilt für Schäden, 
die aufgrund grober Fahrlässigkeit verursacht werden. Für verlorene Gegenstände 
wird keine Haftung übernommen.  

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Sofern nicht anders angegeben, 
sind in den einzelnen Kostenbeiträgen sämtliche für die jeweilige Veranstaltung 
erforderlichen Leistungen wie Fahrtkosten, Eintrittsgelder und Verpflegung 
enthalten. 

 

5. Registrierung und Anmeldung 
 

5.1 REGISTRIERUNG: 

Die Anmeldung für Sie bzw. Ihr Kind erfolgt ausschließlich online über unsere 
Plattform "nupian" (https://www.unser-ferienprogramm.de/neu_ulm). 

Hierfür ist eine Registrierung im System erforderlich. Es muss jedes Jahr eine 
erneute Registrierung (Freischaltung ab Mitte Dezember) durchgeführt werden. 
Alle Daten aus dem Vorjahr werden gelöscht. Eltern und Kinder, die nicht in der 
Stadt Neu-Ulm wohnen, können sich ab dem 1. Februar registrieren. 

 

5.2 ANMELDUNG ZUR VERLOSUNG: 

Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (im Januar) können Sie Ihre 
Kinder für die gewünschten Veranstaltungen des gesamten Jahres zur Verlosung 
anmelden.  

ACHTUNG: Es besteht kein Grund zur Hektik – Sie haben zwei Wochen Zeit, die 
Voranmeldungen in aller Ruhe zu tätigen! Der Zeitpunkt der Voranmeldungen ist 
nicht ausschlaggebend für die eigentliche Verlosung (siehe Punkt 5.3).  

 

Ihre Voranmeldungen werden über Wartelistenplätze ("W" – Warten auf 
Verlosung) verwaltet. Alle von Ihnen getätigten Voranmeldungen können bis 
zum Zeitpunkt der Verlosung noch storniert werden. Danach ist eine 
Stornierung ausgeschlossen. 

https://www.unser-ferienprogramm.de/neu_ulm


a) Geschwister-Regelung: 
Sie können einstellen, dass Geschwisterkinder gemeinsam an den 
Veranstaltungen teilnehmen. Dies wird bei der Verlosung berücksichtigt. 
Das erste Kind zahlt den vollen Beitrag, das zweite erhält 
eine Ermäßigung von 5 €, ab dem dritten Kind ist die Teilnahme kostenlos. 

b) Freunde-Regelung: 
Kinder können angeben, mit einem Freund gemeinsam teilnehmen zu 
wollen. Auch dies wird bei der Verlosung berücksichtigt. Bitte beachten Sie, 
dass dadurch eine Geschwisterzuordnung aufgehoben wird.



 

 

 

 

5.3 DIE VERLOSUNG UND ZUTEILUNG: 

Die Verlosung der Plätze findet zwei Wochen nach Freischaltung zur Anmeldung 
zur Verlosung statt. Danach können Sie im Elternportal überprüfen, ob Sie ein 
grünes "Z" für Zusage erhalten haben. Mit der Zusage ist die Anmeldung 
verbindlich, und Stornierungen sind nicht mehr möglich. Die Teilnahme wird 
erst nach der Bezahlung der Gebühren bestätigt, die per PayPal oder 
Überweisung erfolgen kann. 

Sollte eine Veranstaltung aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl ausfallen, wird der 
Beitrag vollständig erstattet. 

Alle nicht vergebenen Plätze können anschließend direkt nach dem Prinzip „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“ gebucht werden. Diese Restplätze stehen auch Eltern, 
die nicht in Neu-Ulm wohnen, zur Verfügung. 

Ausnahme: Das OnTour-Programm im Sommer und einzelne Tagesprogramme in 
den „kleinen Ferien“ werden separat freigeschaltet und unterliegen keinem 
Verlosungsverfahren. 

 



6. Verhalten und Erstattung bei Krankheit / Rückerstattungen 

Eine Rückerstattung der Anmeldegebühren im Falle einer Nicht-Teilnahme (z.B. 
durch terminliche Verhinderung, Krankheit der Eltern oder weitere Gründe) und bei 
unentschuldigtem Fehlen erfolgt nicht. 

Liegt spätestens am ersten Tag der Veranstaltung ein ärztliches Attest des Kindes 
vor, werden die Gebühren innerhalb von vier Wochen zurückerstattet. Zwingend 

notwendig ist hierfür die Zusendung des Attests per Mail an ferienprogramm@neu-
ulm.de oder der Einwurf in den Briefkasten an der Adresse 
Jugend, Soziales und Senioren - Steubenstr. 17 - 89231 Neu-Ulm. 

Sollte eine geplante Veranstaltung wegen schlechtem Wetter, zu geringer 
Teilnehmerzahl oder Ähnlichem abgesagt werden müssen, erfolgt die 
Rückerstattung der Teilnahmebeiträge innerhalb von ca. vier Wochen per 
Rücküberweisung auf Ihr Konto. 
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